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   Wärmelieferungsvertrag  

 
zwischen  ……………………………. 

  ……………………………. 

  ……………………………. 

        

 

und  

 

  Kommunale Wärmeversorgung Auerbach GmbH 

  Eisenbahnstraße 45 

  08209 Auerbach 

 

    - nachstehend KWV genannt - 

 

 
1. Zweck, Art und Umfang der Wärmeversorgung 

 
1.1 KWV stellt dem Kunden ganzjährig Wärme für Raumheizung und 

Warmwasserversorgung für sein Gebäude  

 

……………………………………………………………………..  

 

zur Verfügung. 

 

1.2. Der Wärmebedarf beträgt:  

 

stündlich  ……… kW 

jährlich  ……… kWh 

 

1.3 Die Anschlusswerte bzw. die genauen Verbrauchszahlen werden über die eingebauten 

Verbrauchszähler erfasst und abgerechnet. 

 

 

2. Abnahmeverpflichtung 

 
Der Kunde verpflichtet sich, während der Dauer dieses Vertrages den Wärmebedarf für 

Heizzwecke und Warmwasserbereitung für das Objekt ausschließlich aus den 

Wärmelieferungen der KWV zu decken. 

 

 
3. Technische Anschlussbedingungen 

 
3.1 Als Wärmeträger dient Heizwasser. Druck-, Vor- und Rücklauftemperatur des Heiz-

wassers im Auslegungsfall entsprechend den anerkannten Regeln der Technik zur 

sicheren Versorgung des Kunden mit Wärmeenergie. 

 

3.2 KWV führt die Wärmemengenmessung durch entsprechende geeichte 

Wärmemengenmesseinrichtungen durch. Diese stehen im Eigentum der KWV und 

werden von ihr gewartet und betrieben. 
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3.3 Der Kunde verpflichtet sich, seine Anlagen so zu betreiben, dass störende Einflüsse auf 

die Erzeugungsanlage ausgeschlossen werden. Daraus ergibt sich insbesondere, dass 

abgeschaltete Anlagenteile frostfrei zu halten sind. Das Heizwasser darf vom Kunden 

nicht entnommen, verunreinigt oder verändert werden. 

 

3.4 Das Heizwasser kann Zusätze enthalten. Es ist als Gebrauchswasser nicht verwend- 

bar und für den menschlichen Genuss nicht geeignet. 

 

3.5 Die Anschlussanlage der KWV endet nach den Absperreinrichtungen in der Vorlauf- 

und Rücklaufleitung der Hausanschlussstation (siehe Anlage „Schaltschema/Leistungs- 

und Liefergrenzen“ zum Wärmeliefervertrag). An diesen Stellen enden 

Lieferverpflichtung und Verantwortlichkeit der KWV. 

 

4. Zutrittsrecht 

 

4.1 Der Kunde hat den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der KWV Zutritt zu 

seinem Grundstück bzw. zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der 

technischen Einrichtungen und zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach 

diesem Vertrag erforderlich ist (§ 16 AVB Fernwärme V). Das Zutrittsrecht ist hiermit 

ausdrücklich vereinbart. 

 

4.2 Wird den Beauftragten der KWV trotz Vorankündigung kein Zutritt gewährt, oder hat die 

KWV im Störungsfall nicht die Möglichkeit, zu den technischen Einrichtungen zu 

gelangen, so gehen die hieraus entstehenden Kosten zu Lasten des Kunden. 

 

 

5. Preise und Preisänderungsbestimmungen (Preisstand 1. April 2023) 

 

5.1 Der Kunde zahlt für die gelieferte Wärmemenge einen Arbeitspreis, einen Grundpreis 

und einen Emissionspreis. Der Arbeitspreis ist an den primären Einsatzenergieträger 

Erdgas (G627) gebunden. Der Grundpreis ist ein Fixkostenpreis mit Bindung an den 

Investitionsgüterindex und Lohnindex. Die Höhe des Arbeitspreises errechnet sich nach 

der bezogenen Wärmemenge, die mittels Wärmemengenzählung festgestellt wird. Der 

Arbeitspreis für die bezogene Wärmemenge, sowie der Grundpreis errechnen sich aus 

nachfolgenden Formeln: 

 

 AP = AP0 x (0,7 x (EI / EI0)+ 0,3 x (WPI / WPI0)   in EUR/MWh 

 GP = GP0 x (0,5 x (II / II0) + 0,5 x (LI / LI0))   in EUR/a 

 

Nach aktuellem Preisstand beträgt der Grundpreis ………… €/a (netto) und der 

Arbeitspreis beträgt ………… ct/kWh (netto). 

  

Formelbestandteile und deren Herkunft  

 

AP0 -    Basis – Arbeitspreis (netto), Jahr 2015   … ct/kWh 

AP  -    Arbeitspreis nach Preisanpassung  

GP0 -    Basis – Grundpreis (netto), Jahr 2020   … €/a 

GP  -    Grundpreis nach Preisanpassung  
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Erdgasindex (EI)  

 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlandabsatz) für Erdgas bei Abgabe 

an Haushalte (lfd. Nr. 627), ausgegeben vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, 

Fachserie 17, Reihe 2, Tabelle 1.1.  

 

EI0 -    Basis – Index der Erzeugerpreise Erdgas (Basis 2015 = 100)  

EI -    aktuell verfügbarer Jahreswert des Erdgasindex zum 01.04. 

 

Wärmepreisindex (WPI) 

 

Für den Wärmepreisindex ist maßgebend der Wärmepreisindex CC13-77 aus der GENE-

SIS-Datenbank zu den Verbraucherpreisindizes für Deutschland (Gliederung nach dem 

Verwendungszweck). Der Wert wird nur in der Datenbank des Bundesamtes 

veröffentlicht. Der Jahreswert ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der 

veröffentlichten Monatswerte (Januar bis Dezember). 

 

WPI0 -    Basis – Wärmepreisindex (Basis 2015 = 100) 

WPI -    aktuell verfügbarer Jahreswert des Wärmpreisindex zum 1.04. 

 

Lohnindex (LI)  

 

Für den Lohnindex ist maßgebend der Lohnindex für tarifliche Stundenlöhne in der 

gewerblichen Wirtschaft und bei Gebietskörperschaften in Deutschland, ausgegeben 

vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, Fachserie 16, Reihe 4.3, Tabelle 1.1. Es wird 

der Jahreswert für Energieversorgung genutzt. 

 

LI0 -    Basis – Lohnindex (Basis 2020 = 100)  

LI  -    aktuell verfügbarer Jahreswert des Lohnindex zum 01.04.  

 

Investitionsgüterindex (II)  

 

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, veröffentlicht in Fachserie 17 des  

Statistischen Bundesamtes, Preise, Reihe 2 Preise und Preisindizes für gewerbliche 

Produkte (Erzeugerpreise), Tabellenteil Indizes, Ziffer 1: Index der Erzeugerpreise  

gewerblicher Produkte (Inlandabsatz), Tabelle 1.1: Aktuelle Ergebnisse, lfd. Nr.: 3 

Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten  

 

II0 -    Basis – Investitionsgüterindex (Basis 2015 = 100) 

II  -    aktuell verfügbarer Jahreswert des Investitionsgüterindex zum 01.04. 

 

 

 

Emissionspreis  

 

Für Ihr Objekt in …………………………………………. wurde ein vorläufiger Emissionspreis 

20….. errechnet. Dieser beträgt, beginnend ab Januar 20…. = ……….. ct/kWh (netto). 

Mit den Ist-Verbrauchsmengen am Ende des Jahres 20….. wird sich dieser noch 

geringfügig ändern, da wir aktuell die Ist-Mengen 20…. zu Grunde gelegt haben. Das 

führt zu einer Korrektur für das Jahr 20….. und bildet die Grundlage zur Berechnung in 

20…..  
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Gasspeicherumlage 

 

Außerdem wurde ab 10/2022 von der Bundesregierung eine Gasspeicherumlage 

eingeführt. Diese beträgt momentan … ct/kWh (netto) und wird ebenfalls mit den Ist-

Verbrauchsmengen abgerechnet. 

 

 

5.2 Die Preisänderung erfolgt immer zum 01.04. des jeweiligen Kalenderjahres.  

 

5.3 Wird vom Statistischen Bundesamt das Basisjahr geändert, ändern sich auch die 

jeweiligen Basiswerte des WPI, LI und/oder II. Der Basiswert Erdgasindex0 beträgt 

weiterhin 100. Der neue Arbeitspreisbasiswert AP0 wird so berechnet, dass das Verhältnis 

des letzten verfügbaren Werts des Arbeitspreises mit Bezug auf das alte Basisjahr 

entspricht. 

  

5.4 Das Entgelt wird auf der Basis von Netto-Preisen ermittelt und erhöht sich um die jeweils 

gültige Umsatzsteuer (zzgl. … %) zum Rechnungsbetrag. 

 

5.5 Werden nach Vertragsabschluss Steuern oder sonstige öffentliche Abgaben eingeführt 

oder geändert, die sich auf den Wärmepreis auswirken, so ist KWV berechtigt, den 

Wärmepreis entsprechend anzupassen oder dem Kunden Steuern oder Abgaben 

unmittelbar zu berechnen. 

  

5.6 Ergibt die Prüfung der Messeinrichtungen eine nicht unerhebliche Ungenauigkeit oder 

werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zu viel 

oder zu wenig berechnete Betrag zu erstatten oder noch zu bezahlen. Ist die Größe des 

Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nichts an, so 

ermittelt die KWV den Verbrauch für die Zeit der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem 

Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 

nachfolgenden Ablesezeitraumes oder auf Grund des vorjährigen Verbrauches durch 

Schätzung.  

 

 

    
6. Abrechnung und Bezahlung 

 
6.1 Der Wärmeverbrauch wird bis auf Widerruf jährlich abgerechnet. Hierzu wird ein 

Abschlagsplan erstellt, welcher monatlich zu zahlen ist. In Abstimmung mit dem Kunden 

ist die KWV berechtigt, den Abrechnungsturnus sowie die Abrechnungsmodalitäten zu 

verändern. Der Kunde wird darüber rechtzeitig informiert. 

 

6.2 Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang zu bezahlen. Als Tag 

der Zahlung gilt der Tag, an dem KWV über den gutgeschriebenen Betrag verfügen 

kann. 

 

6.3 Erfolgt die Zahlung selbst nach der ersten Mahnung noch nicht, stellt KWV Verzugszins in 

Höhe von 4 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank in 

Rechnung. 
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6.4 Andere Zahlungen als Konto- und Scheckzahlungen sind ausgeschlossen. 

 

 

 

 

7.  Weiterleitung an Dritte 

 
 Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Wärme an Dritte weiterzuleiten und ist 

verpflichtet, sicherzustellen, dass diese aus unerlaubter Handlung gegenüber der KWV 

keine weitergehenden Schadenersatzansprüche gemäß §§ 6 und 7 AVBFernwärmeV 

geltend machen. 

 

8. Sonstiges 

 
8.1 Soweit in diesem Vertrag einschließlich Anlagen nichts anderes bestimmt ist,  

gilt die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 

 Fernwärme (AVBFernwärmeV) vom 20. Juni 1980 in der jeweils gültigen  

 Fassung. 

 

8.2 Sollten sich während der Vertragslaufzeit die allgemeinen wirtschaftlichen  

 oder technischen Verhältnisse so wesentlich ändern, dass Leistung und 

 Gegenleistung nicht mehr in angemessenem Verhältnis stehen, so werden 

 die Vertragsparteien die Anpassung des Vertrages oder einzelner Vertrags- 

 teile an die veränderten Verhältnisse vornehmen. 

 

8.3 Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen ist auf Bestand und Fortdauer des 

Vertrages ohne Einfluss. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksamen 

Bestimmungen alsbald durch neue, im wirtschaftlichen Erfolg ihnen möglichst 

nahekommende Vereinbarungen zu ersetzen, die das bestehende Verhältnis zwischen 

Leistung und Gegenleistung wiederherstellen.  

 

8.4 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

 

8.5 Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden zum 

Zwecke der Datenverarbeitung von KWV unter Beachtung der Datenschutzgesetze des 

Bundes und des Freistaates Sachsen gemäß Anlage 2 Datenschutzerklärung 

gespeichert. Der Kunde erklärt hiermit sein Einverständnis.  

 

8.6 Sollte der Aufstellraum der Hausanschlussstation abweichend der Forderung keinen 

Bodeneinlauf besitzen, übernimmt die KWV keine Haftung für einen durch eine Havarie 

verursachten Wasserschaden im Gebäude.    

 

 

9. Endschaftsregelung 

 

 Bei Beendigung des Vertrages werden sich die Parteien über die weitere Verwendung/ 

Verwertung der Anlage einvernehmlich abstimmen und hierbei aus folgenden 

Handlungsoptionen wählen:  

 

• Vertragsverlängerung um eine neue Festlaufzeit,  
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• Kauf/Verkauf zum angemessenen Preis. (Die Vertragsparteien werden sich 

einvernehmlich auf die Höhe der Entschädigung verständigen. Kann keine Einigung 

erzielt werden, stimmen die Parteien überein, die Angemessenheit der Entschädigung 

durch einen Gutachter bestimmen zu lassen.) 

• Ausbau durch KWV zu Lasten des Kunden 

 

 

 

10. Vertragsdauer / Vertragsbestandteile 

 
10.1  Der Vertrag tritt ab ………………20.. in Kraft. Er läuft 10 Jahre und verlängert sich um 

jeweils 

1 Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor seinem jeweiligen Ablauf durch 

eingeschriebenen Brief gekündigt wird. 

 

 

11. Vertragsbestandteile 

 

 Bestandteile des Vertrages sind: 

 Anlage 1 - Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 DS-GVO  

 Anlage 2 - Schaltschema/Leistungs- und Liefergrenzen 

 

Dieser Vertrag ist 2-fach erstellt; jeder Vertragspartner erhält ein Exemplar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auerbach, ...................................................... Auerbach, .................................................... 

 

 

 

 

 

    

............................................................................  ................................................................................... 

Kommunale Wärmeversorgung    …………………………. 

Auerbach GmbH                                                                        ………………………….  
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Anlage 1 Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO)  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst folgende Kategorien 

personenbezogener Daten: Stammdaten (z.B. Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Vertragsdaten (z.B. 

Kundennummer), Kontaktdaten, Abrechnungsdaten und Bankdaten sowie vergleichbare Daten.  
 
1 Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter  
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten ist die Kommunale Wärmeversorgung Auerbach GmbH, 
Eisenbahnstr. 45, 08209 Auerbach/Vogtland. Sie erreichen unsere/n 
Datenschutzbeauftragte/n auch per E-Mail: Datenschutz@eins.de.  
2 Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten  
2.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung und -
abwicklung (Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO)  
Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -
durchführung und Abrechnung Ihres Vertrages erforderlich.  
2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 a DS-
GVO)  
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke eingeholt haben, 
ist die Verarbeitung auf dieser Basis rechtmäßig. Eine erteilte 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Das gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns vor der Geltung 
der DS-GVO am 25. Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der 
Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.  
2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 Abs. 1 f DS-
GVO)  
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen und berechtigter Interessen Dritter.  
Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um  
 Ihnen Produktinformationen über Energie-, Wasser- und 

Wärmeprodukte (z.B. Energieerzeugung, -belieferung, 
Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energienahe 
Leistungen und Services), Telekommunikationsprodukte und -
dienstleistungen zukommen zu lassen.  

 Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Services 
und Produkten durchzuführen, um Ihnen eine 
kundenindividuelle Ansprache mit maßgeschneiderten 
Angeboten und Produkten anbieten zu können.  

 Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von Markt- 
und Meinungsforschungsinstituten durchführen zu lassen. 
Dadurch verschaffen wir uns einen Überblick über Transparenz 
und Qualität unserer Produkte, Dienstleistungen und 
Kommunikation und können diese im Sinne unserer Kunden 
ausrichten bzw. gestalten.  

 in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. 
Schufa, Creditreform) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. 
Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 31 BDSG.  

 rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidigung 
bei rechtlichen Streitigkeiten.  

 Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z. B. Strom- oder 
Gasdiebstahl).  

 Adressermittlungen durchzuführen (z.B. bei Umzug)  
 Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwenden  
 den Datenaustausch mit Vertriebspartnern zu 

Anmeldezwecken, Reklamationen, Durchführung und Erfüllung 
der Vertragsverhältnisse vorzunehmen.  

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  
2.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 
c DS-GVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO)  
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen 
Verpflichtungen (z.B. Messstellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, 
Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung Ihrer Daten zur 
Gesetzeserfüllung sowie zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im 
öffentlichen Interesse liegen, erforderlich machen.  
2.5 Bonitätsprüfung  
Unser Unternehmen ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft über unsere 
Vertragspartner einzuholen. Zu diesem Zweck übermittelt unser 
Unternehmen Ihren Namen und Ihre Anschrift an die 
Wirtschaftsauskunfteien  
 Creditreform Hof Lippoldt & Ritter Thomasstr. 32 in 95028 Hof,  
 CRIF Bürgel-Chemnitz Richter GmbH & Co. KG Zwickauer Str. 74 

in 09112 Chemnitz  
sowie die Warenkreditversicherung  
 Atradius Kreditversicherung Niederlassung der Atradius Crèdito y 

Cauciòn S.A. de Seguros y Reaseguros Opladener Str. 14 in 
50679 Köln  

Bei Vorliegen einer negativen Bonität kann unser Unternehmen ein 
Vertragsverhältnis ablehnen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
ist eine Interessenabwägung. Unser berechtigtes Interesse besteht in 
der Bewertung Ihrer Bonität und Reduzierung des Risikos von 
Zahlungsausfällen.  
3 Kategorien von Empfängern / Weitergabe personenbezogener 
Daten / Drittland  

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff 
auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke 
brauchen (s. 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten). Das gilt auch für von uns eingesetzte 
Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Personenbezogene Daten 
werden von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die 
vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt 
haben.  
Empfänger personenbezogener Daten können z.B. sein: 
Druckdienstleister, Callcenter, Analysespezialisten, Auskunfteien, 
Messstellen- und Netzbetreiber. Wir arbeiten auch mit Dienstleistern 
zusammen, die nicht im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns 
tätig werden, z.B. ausgewählte Fachbetriebe und Handwerker. Die 
Weitergabe der Daten ist zur effizienten Erfüllung unseres Vertrages 
mit Ihnen bzw. zur Erfüllung unserer Vertragspflichten erforderlich  
4 Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbezogener Daten  
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (s. 
2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
personenbezogener Daten). Ihre Daten werden erstmals ab dem 
Zeitpunkt der Erhebung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese 
mitteilen, verarbeitet. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, 
wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, sämtliche 
gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine anderweitigen 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzlichen 
Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Dabei 
handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungspflichten aus 
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO). 
Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre nach 
Vertragsende, Ihre personenbezogenen Daten löschen.  
5 Betroffenenrechte / Ihre Rechte  
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich 
gerne an unser Unternehmen Kommunale Wärmeversorgung 
Auerbach GmbH, Eisenbahnstr. 45, 08209 Auerbach/Vogtland, 
Datenschutz@eins.de wenden. Das umfasst das Recht auf Auskunft 
nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-
GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, das Recht 
auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit aus Art. 35 DS-GVO. Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu 
wenden.  

5.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung  
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 2.2 
Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung)  
6 Bereitstellung personenbezogener Daten  
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen 
personenbezogenen Daten (s. Kategorien personenbezogener 
Daten) bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der 
Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten können wir den 
Vertrag nicht abschließen.  
7 Automatisierte Entscheidungsfindung  
Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine 
automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.  
8 Datenquellen  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 
unserer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Wir 
verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich 
zugänglichen Quellen z.B. aus Schuldnerverzeichnissen, 
Grundbüchern, Handels- und Vereinsregistern, der Presse und dem 
Internet zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen wir 
personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen 
innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z.B. Auskunfteien, 
erhalten.  
9 Änderungsklausel  
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir 
auch unsere Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen. 
Wir werden Sie über Änderungen rechtzeitig in

5.1 Widerspruchsrecht  
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen (siehe 2.3 Datenverarbeitung aus 
berechtigtem Interesse) oder im öffentlichen Interesse (siehe 2.4 
Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) vornehmen, 
haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung 
Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht, 
Widerspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken 
einzulegen. 



 
 

 

 

 

 


